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>à»»!rr sich b<!> I. A. Schi in Lern, und bê» ->7 S O ?!-onn,u?c»c au- 7« ??un"i'k!-tt «d,r für ein Vier
âu P»Sa«îe?n. I» « r.lHhr ist^m -M«r» 4 Sr. 5 d», un» auurr Ber,,

Wittwe» > Fr. 5 Vg.

â>'A, QDer neue Schweizerische RepMksMr.
— k

Herausgegeben von Usteri. W-ss

Mittwoch, den ls Juli i3ol. Fünftes Quartal. Den ^sMeAidor lX»

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück ;yo, das fünfte Quartal des

neuen Sch w. Rcp u bl i k a n e r s zu Ende geht, so

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das sechste Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und mit ; Fr. ; btz. postftcy ausser Bern, ungesäumt

â'u erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzn»«;
folgender Blatter, von denen noch Exemplare um bcygeseztc
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu 2 Fr.
Neues helvetisches Daqblatt, 2 Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, 1 Band, 4 Fr-
Neuer seuweezerischer Republikaner 4 Quartale, jedes, zu
4 Fr Fünftes Quartal 4 Fr. ; btz.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,
sollen in einigen Supplenienrhesten nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup-
v'.emînte gefunden hat. Mau pränmr,ernt für das erste Heft
r..ic z Fr. bey dem Herausgeber oder bey I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind btSdahil»
drey zu den z Räuden d-6 schweizerischen Republikaners uns
dasjenige zum ersten Baud des TagbiauS erschiene» : Sie übn-
gen sollen nachfolgen.

Gesetzgebender Nach, -7. May.
(Fortsetzung.)

Fortsetzung des Mumzipaiilätsgesctzvorschlags.

17. Sie haben in den Versamlungen deö Gemeinde-,

raths, denen sie nach mehreren Art. dcS gten Abschnitts
vorzüglich bcygezoqen werden sollen, gleich sei neu Mit-
gliedern Etimmrecht.

g kl. Wenn sich dic Gemeindsverordiieten in den Fällen
des Art. 59 im zlen Abschnitt, zu einem abgesonderten

Collegium bilden, führt der erstgewählte den Vorsitz und
der Gemeiadecaihssterelär ist zu Führung des Protokolls
und der allsälligen Ausfertigungen gehalten.

Zweyte? Abschnitt.

Generalversammlung und Wahl des
G e m e i u v e r a t h s.

1) Von der Generalversammlung der Aktivbürger eines

Gcmeindcralhs - Bezirks.

iy. Jeder Gemeinderaths - Bezirk hat eine General«

Versammlung aller Orlsdürgec.

20. Um zu der Generalversammlung der Ortsbürger
eines Gemcindcraihsbezirks Zutritt zu haben, muß mau
helvetischer Bürger seyn, das z.vanzigsteIahr semes Alters
zurükgelegt haben, und entweder Gemeindsgcnoß oder,
da wo dieses Verhältniß unbekannt ist, Landmann der-,

jcnigen Bezirke seyn, aus denen der Gemcinderachshezirk
zusammengcsczt ist, oder derjenigen Landschaft in welcher
derselbe liegt oder in Ermanglung dieser Eigenschaft ein

Gnmdeigenthum von wenigstens 2000 Franken an
Werth eigenthümlich in oemstlben besitzen, und wenig-
siens seit zwey Iahren sich darum hanshäblich nicderge.
lassen haben. Man muß weder fallittvergantel, vergclds-
taget) noch gerichtlich b-vogtet seyn, noch unter einem

Criminaistrafurtheil liegen. Hingegen schließt der gehst-

Uche Stand von der Generalversammlung der Octsdür.
ger nicht auö.

-r. Die Generalversammlung der Ortsbnrger ver.
sammelt sich ordentlicher Weise in der ersten Woche May«
monats jeden Jahrs, an einem von dem Gemcinderath
zu bestimmenden Tage, und ausserordentlicher Weist
jedesmal wenn sie durch den Gemeinderath zusainmenbe-

ruffen wird.
22. Die Zusammenbcnissung der Gencralvcrsamm-

luug der Orisdürger mag nach eines jeden Ocls Gebräu-
chrn und Uebung geschehen; doch soll dabey die Bekannt,
machung des VersammlungStags, von den Kanzeln derje«
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tilgen Kirchen wohin die Bewohner des Gemelndcraths,

Bezirks pfarrgenößiq sind niemals unterlasse!! werten.

2P Von jeder Ziijam-nenberussung der Gencraiver-

sawmlung der Orlsbürger soll dem Disteiktosiatthaller
Nachricht ertheilt werden, der derselbe» persönlich oder

durch einen Stellvertreter, als obere Polizcyaufsicht bey-

wohnen kann, jedoch nur dannzumal auch Stimmrccht
hat, wenn es ihm als Orlsbürger zukömmt.

24. Der Gemeindeammann oder sein Stalthalter
führ! bey der Generalversammlung der Orlsbürger den

Vorsitz und der Secretär dcs Gememderalhs ist Schrei-
der derselben.

24. Vier Bürger, welche der Vorsitzer jedesmal aus

der Zahl der abfälligen Gemeindsverordneten ernennt,

übernehmen die Verriclttung der Stimmenzähler.
26. Das Zusammentreten ter Generaloeesàmmlung

der Ortsbürger, das nicht nach Maaßgab obiger Vor-
schritten statt hat so wie auch die Behandlung anderer

Gegenstände als ihr durch den folgenden Artikel angewie-

sen such, ist verboten, und es sollen die, so daran Antheil
nehmen, nach Vorschrift der Gesetze über die unbefugten

Zusammenkünfte, bestraft werden.

27. Die Generalversammlung der Ortsbürger be-

schâstigt sich:

1) Mit dem Entscheid über die Frage: Ob ein auf
dem Orlsbürger-Register stehender Bürger, über dessen

Zutrttssähigkeit zu der Generalversammlung bey Ablesen

des Registers Zweifel erhoben werden, der Vcrsamm-
King beywohnen dürffe oder nicht?

2) Akt Festsetzung der Anzahl der Mitglieder des

Gcmeinderaths, nach Anleitung der im zten Artikel cnt-

haltcnen Vorschrift, oder mit Abänderung derselben,

vorzüglich wenn solche von den Gemeindsverordneten

vorgeschlagen würde.

;) Mit der Wahl der Mitglieder des Gemeinderaths

und der Gemeindsverordneten, nach Vorschrift der betref-

senden Artikel dieses Gesetzes.

4) Mit Bestimmung und Abänderung der Gehalte
der Mitglieder des Gemeinderaths.

5) Mit Genehmigung oder Verwerssung der ihr von
dem Gemeinderath vorgeschlagenen Erwerbung, Veräus-

strung oder Vertauschung von Liegenschaften.

6) Mir der Genehmigung oder Verwerssung der ihr
von dem Gemeinderath vorgeschlagenen Geldanleihen,
für welche entweder Orts - Gemcindgüter, oder die Ge-

sammthcit der Ortsbürger hasten sollen.

7) Mit Bestimmung der Summe über welche der

Eemeinderalh, zu Bestreitungchcr Kosten für neue Aula-

gen wie Gebäude, Strassm, Brunnen und dergleichen,
ohne Zuzug der allfälligen Gemeindsverordneten, soll
verfügen töunen.

8) Mit Bewilligung der Angreistmg des Capital,
fonds der Orts-Gemcindgüter, wodcy jedoch die Ge.
nehmigung der Verwaltungökammer des Cantons vorbe. "

halte» bleibt.
9) Mit Bewilligung der Verwendung des Ertrags

eines Stistungsguts zu einem andern Zweck, als dem
der Stiftung, wobey ebenfalls die Genehmigung der

Vcrwaltmigskammer deS CantouS vorbehalten bleibt.
1°) Mit Bewilligung der Steucrsumme, welche zu

Bestreitung der Ortsausgaben erforderlich seyn mag.
m) Mit der Abnahme und Genehmigung der von

dem Gemeinderath jährlich abzulegenden Rechnungen
über die Verwaltung der Orrsgemcindgüttr und über die

Beziehung und Verwendung der zu Bestreitung der Orts,
bedürfnisse angewiesenen Einkünfte.

12) Endlich mit jedem andern Gegenstand, welchen
der Gemeinderath der Generalversammlung vorzutragen
nöthig erachten wird. Bey allen diesen und vorgemeldten
Vorschlägen können die allfälligen Gemeindsverordneten
ihr Befinden, zur Annahme oder Verwerssung der Vcr»
sammlrmg vorlegen.

-8. Die Generalversammlung der Ortsbürger kann,
den Fall des 27tcn Artikels Nr. 1. ausgenommen, nur
über Vorschläge die ihr von dem Gemeinderath oder den

Gemeindsverordneten gethan werden, Beschlüsse fassen.

Sie ist befugt, über jede» dieser Vorschläge eine Vera-
thung zu eröffnen; allein dlcs.lben können nicht abgeän-
dert (modificirt), sondern müssen so wie sie sind cntwe,
der angenommen oder verwvrffen werden.

Geschieht dgs lcztere, so können der Gemeinderath
oder da wo es die Gemcindverordnetcn betrifft, diese lez,

tere, den nemlichc» Gegenstand, in einem neuen nach
den von der Generalversommlung gcänsserten Wmiftben,
oder sonst abgeänderten Vorschlag, der Versammlung!
jederzeit wieder vorlegen.

Nebstdem ist jedes Mitglied der Versammlung befugt,
über Gegenstände die ihr vorbehalten sind, Anträge zu-

thun; es kann aber über solche nicht alsogleich berathen

und abgestimmt werdew sondern sie sollen dem. Gemeinde»

Rath zur Untersuchung und Berichterstattung aus die

nächste Versammlung überwiesen werden-

2y. Die Generalversammlung der Ortsbürger hält
ein Protokoll ihrer Verhandlungen, welches jeweilen von
dem Vorsitzer dem Secretär und den Srimmzählem im-
terzcichnet, und in dem Secretariat des Gemcinkcrnlh^
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aufbewahrt wird. Auf Verlangen der Gemeinbsverord-
netcn soll daS Protokoll in zwey Doppeln ausgefertiget
werden in welchem Fall denn das zweyte Doppel jewci-
lrn von dem crstgewahlteu Gemeindsverordnrtcn aiifbc,
wahrt werden soll.

;o. Wenn üder die Gcsctzförmigkeit der Verhandlung
einer Generalversammlung Streitigkeit entstehen sollten,
so wird die VerwallungSkammer deS Cantons, unter
Vorbehalt der Weiterszichmig an den Vollziehungsrath,
darüber entscheiden. Dieselbe ist befugt, widergesetzliche
Beschlüsse der Generalversammlungen aufzuheben.

2) Wahl der Mitglieder des Gemeinderaths und
der Ecmeindsvcrordnetcn.

zr. Die Wahlen der Mitglieder des Gemeinderaths
und der GemeindSverordneten geschehen durch die abso-

lute Mehrheil der anwesenden Glieder der Eeneralpcr-
sammlnng, mittelst offenem oder geheimem Abwehren, so

wie es jedesmal von der Mehrheit der Lecsamlung durch
ein offenes Mehr entschieden werden wird.

;2. Jedem der zn einer von der Generalversammlung
zu vergebenden Stelle befördert wird, M sogleich nach
geschehener Wahl, ein mit den Unterschriften dcö Vor.
fitzers, des Sceretärs und der Stimmzähler versehener

Auszug aus dem Protokoll ausgefertigt und zugesandt
werden.

zz. Es ist demselben eine A.stlfcist von 24 Stunden,
nach dem ihm seine Wahl wird bekannt geworden seyn,

gestaltet, um dieselbe auszufchlagen ; nicht geschehenden

Falls es anzusehen ist, als wenn er die Stelle angenom-
men halte.

?4. Diese von der Generalversammlung der Orts-
bürger vorgenommene Wählen, sollen auch durch einen

nach Vorschrift des Art. Z2 eingerichteten Auszug aus
dem Protokoll, dem Distrikcsstatthalter und von diesem

dem Regierungssiatthallcr des Cantons zugesandt werden

(Der Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
U-eber wissenschaftliche Erziehung in

Bezug auf die wissenschaftliche Lehr-
anstalt. Eine Eröffnungsrede der
mid den Zöglingen dieses Instituts
à ffentlich v 0 r gcn 0 m m e u en P rüf f u n-

gen. Von Friedrich Trechsek, C a n d r-
da le n des P r e d i g r a m t c s. 8. Bern b,
Scàmpfli rgoi. S. zo.

Dieser fthr wohlgeschriebne Aufsatz ist bestimmt, von
der Einrichtung einer seit Ansang dieses IahreS beste»'

hende» Privatlelzranstalt Nachricht zu geben, die zum'
Zwecke hat, die groffeu Lücken zwischen Schulen und
höheren wissenjchaftlichen Laufoahneu auszufüllen, das
Drückende in Studienansiallew, bey denen diese Lnck-cn-

auf llnkosten einer noihw.ndigen Vielseitigkeit gefüllt
sind, so wie das cknzufammenhäiigende eines bloßen
Privatunterrichts zu vermeiden und bey wirklicher Bey-
brmgung der Elcmenta.krniitnisse und Fundamental»»«!-'
stnlchaftc« cine tiefer greifende Bearbeitung der g'sfam-
ten Serlenkräftc zu bewirken. „Um im bunte» Ge-
wirre (so bezeichnet dcr Vft S. 9 die Jünglinge, we!-
ehe er und irme Mitarbeiier bey Bildung ber Anstalt im
Auge hatien) menschlicher Betriebe- dasjenige Publikum-

'
junger Leute zu firiren und ausinzeicknen, das zur Idee
einer allgemeinen wissenschaftlichen Erziehung berechtigen-
und dorselbeii Ainvcnbung verschaffen könnte, um eine
Classe zu erziehender Subià auszuheden, in deren zm-
künftiger Vesiimü'iing bey aller Verschiedenheit so viele'
gemeinichastliehe ZüFe zu entdecken sind, daß bey ihrer
Vorbildung an llebereinstiitiinnnq und Einher! nach
Plan und Methode zu denken ist so zieht sich diese Classe'
in vielfacher Verzweigung durch die bürgerliche Gest!!,-
schafl, und befaßt im allgemeinen Umriß die gesamte'
Zahl selcher, deren einstige Beschäftigung und Lage m-
der Welt, so weit vorauszusehen —- mehr ausBmken»-
als auf mechanisches Arbeiten, mehr auf Wiss'ttfchasft
als Kunstgefchicklichkelt gegründet ist, und daher-we--
niger auf Erwerbung von körperlicher als aber geistiger'
Fertigkeit hindeutet; also nicht nur die, welche sich zm
einem eigentlichen wissenschaftlichen Beruf anschicken
und ein bestimmtes Fach menschlichen Wissens als ch^e-
künftige Erwerbsquelle betrachten, sondern auch die,'
deren Ziel so fest aufgesteckt noch nicht iß, für die aber-'
in den Umständen Aufforderung liegt, ihrem Geiste einst,
wellen diejenige Vorbereitung zu verschaffen, die zu
übrraleen Beschäftigung nöthig ist, und in einem- g-k-'
wisse» Zeitpunkt freye Auswahl im Gebiett derselben'
möglich macht; auch die, welche bey ihrem emstiaeu'
Berufe zwar nicht unmittelbar Befriedigung-ihrer-Bes-
dürfiilsse und ihren Erwerb im eigentlichen Reiche-w'is--
senfchaftlichcr Kenntnisse suchen, aber doch S-tä-knngl
zu ihrer Arbeit, aufmunternde Erholung nachPà'feà>
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